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Stellungnahme zur Vernehmlassung «Teilrevision der Radio und Fernsehverordnung» 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit Schreiben vom 09. November 2023 haben Sie uns zur Teilrevision der Radio und Fernsehverordnung 
(RTVV) eingeladen. Gerne nehmen wir nachfolgend dazu Stellung. 

 
Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP mit Sitz in Zürich ist der Dachverband für über 900 
Pensionskassen. Er vertritt über die Mitglieder rund zwei Drittel der Versicherten in der beruflichen Vor- 
sorge sowie ein Vorsorgevermögen von gegen CHF 650 Mia. Der ASIP bezweckt die Erhaltung und För- 
derung der sozialpartnerschaftlich geführten beruflichen Vorsorge auf freiheitlicher und dezentraler Basis 
und setzt sich für das Drei-Säulen-Konzept in ausgewogener Gewichtung ein. Er positioniert sich als 
Ansprechpartner für alle Akteure im Umfeld der beruflichen Vorsorge. Die Exponenten unseres Verban- 
des vertreten die Interessen der Pensionskassen in verschiedenen Gremien sowie gegenüber der Politik 
und der Öffentlichkeit. 

 
 

Mit der teilweisen Unterstellung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge unter die Beitrags- 
pflicht nach RTVG werden Vorsorgegelder der Schweizer Bevölkerung zweckentfremdet, was 
nicht nur zu einer faktischen Doppelentrichtung führt, sondern auch sozialpolitisch untragbar ist. 
Entsprechend fordern wir eine Befreiung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von der Bei- 
tragspflicht. 
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Bereits seit jeher hatten wir die Beitragspflicht von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge für die Abgabe 
der Radio- und Fernsehgebühren abgelehnt. Von der RTVG-Abgabe sind nämlich in der Folge von Art. 
70 Abs. 2 RTVG auch diejenigen Pensionskassen betroffen, welche im MWST-Register eingetragen sind. 
Für die vorliegende Diskussion entscheidend ist, dass Pensionskassen, wenn sie im MWST-Register 
eingetragen sind, nur für Nebeneinkünfte oder für optiert vermietete Liegenschaften steuerbar sind. Da 
auf die Bruttoerträge abgestellt wird, erzielen die Vorsorgeeinrichtungen vergleichsweise hohe Umsätze, 
die für die Bemessung der RTVG-Abgabe (Unternehmensabgabe) relevant sind. Dabei fallen etliche Vor- 
sorgeeinrichtungen in die höchste Abgabekategorie (CHF 1 Mia. und mehr Jahresumsatz [Art. 67b Abs. 
2 RTVV, i.K. seit 01.01.2021], weshalb sie seit 2021 jährlich CHF 49 925 zusätzlich an Gebühren zu 
entrichten hatten bzw. haben. Die geschuldete Unternehmensabgabe steht in keinem Verhältnis zur 
Grösse und zum Personalbestand der jeweils betroffenen Vorsorgeeinrichtung, wenn man sie mit ge- 
winnorientierten Unternehmen vergleicht. 

 
Dass ab dem 1. Januar 2027 Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz von CHF 1'200‘000 (nArt. 67b 
Abs. 1 RTVV) keine Empfangsgebühr zu entrichten haben werden, bedeutet aus vorgenannten Gründen 
für viele Vorsorgeeinrichtungen keine finanzielle Erleichterung. Im Kern hat dies zur Folge, dass gewinn- 
orientierte Unternehmen durch die vorliegende Änderung finanziell entlastet werden, während Einrichtun- 
gen der beruflichen Vorsorge weiterhin von der Abgabe betroffen bleiben. 

 
Da es sich bei den Vorsorgeeinrichtungen nicht um Unternehmen (insbesondere nicht um Finanzdienst- 
leister) handelt, die definitionsgemäss gewinnorientiert sind, sondern um Einrichtungen der 2. Säule des 
schweizerischen Sozialversicherungssystems mit gesetzlichem Auftrag, deren Hauptzweck die Garantie 
der laufenden und zukünftigen Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenleistungen und die Auszahlung von 
Austrittsleistungen ist, bleibt dieser Zustand sozialpolitisch unhaltbar. Entsprechend ersuchen wir Sie ein- 
mal mehr um eine Befreiung der Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von der RTVG-Abgabe. 

 
Einziger Zweck der Kapitalanlagen von Vorsorgeeinrichtungen gemäss den gesetzlichen Regeln von Art. 
71 Abs. 1 BVG i.V.m. Art. 51ff. BVV 2 ist es, Ertrag für die laufenden und zukünftigen Vorsorgeleistungen 
und Austrittsleistungen zu generieren. Eine zentrale Möglichkeit besteht gerade in der Vermietung von 
Liegenschaften gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. c BVV 2, deren Bedeutung im Zuge der langjährig tiefen Zinsen 
noch zugenommen hatte. Hinzukommt, dass die für die Erhebung der Unternehmensabgabe relevanten 
Umsätze gerade von den Vorsorgeeinrichtungen nicht erhoben (Brutto-Erträge aus Vermögensanlagen) 
werden und die BVG-Beiträge sowie die übrigen von der Steuer ausgenommenen Erträge in den MWST- 
Abrechnungen nicht deklariert werden müssen. 
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Zudem steht die RTVG-Abgabe im Widerspruch zu Art. 21 Abs. 2 Ziff 18 lit. b und c MWSTG, gemäss 
welchen sowohl Leistungen an Pensionskassen als auch Leistungen von Pensionskassen und Leistun- 
gen der Pensionskassen untereinander nicht mehr als Umsätze i.S. des MWSTG gelten. 

 
Durch die RTVG-Abgabe wurde und wird folglich das im Interesse der Versicherten und Rentnerin- 
nen/Rentnern angelegte Vermögen geschmälert. Hinzukommt, dass die Versicherten und Rentnerin- 
nen/Rentner bereits als Privatpersonen – analog den Gesellschaftern der gemäss Art. 70 Abs. 2 Satz 2 
RTVG von der RTVG-Abgabe ausgenommenen einfachen Gesellschaft gemäss Art. 530 OR – die RTVG- 
Abgabe entrichten, was faktisch zu einer doppelten Entrichtung dieser Abgabe führt. 

 
Dieser Zustand schmälert einerseits die Vermögenserträge der Vorsorgeeinrichtungen und treibt ande- 
rerseits deren Verwaltungskosten unnötig in die Höhe. Insbesondere unter Berücksichtigung des Einbe- 
zugs der von der Mehrwertsteuer ausgenommenen Wertschriftenumsätze (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 
MWSTG) in die Berechnungsgrundlage von Art. 70 Abs. 3 RTVG ist diese Ausgangslage unhaltbar und 
sozialpolitisch nicht zu verantworten. Deshalb sollten sämtliche Einrichtungen der beruflichen Vorsorge – 
registrierte Vorsorgeeinrichtungen, nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen mit und ohne reglementari- 
sche Leistungen, Freizügigkeitsstiftungen und Anlagestiftungen – von der Abgabe befreit sein. 

 
Nicht nachvollziehbar ist dabei die Ablehnung dieser Doppelbelastung bei den Vorsorgeeinrichtungen 
durch den Bundesrat bei der von ihm abgelehnten Motion 22.3123 «Die Radio- und Fernsehabgabe be- 
lastet unsere Altersleistungen zu Unrecht», mit der Begründung, die Beiträge, welche die Arbeitnehmen- 
den und Arbeitgebenden an diese Einrichtungen zahlen, fänden nicht Eingang in die Berechnungsgrund- 
lage für die Abgabe, welche die abgabepflichtigen Arbeitgebenden zu entrichten haben, da es sich für 
diese nicht um einen Umsatz handle, der für die Mehrwertsteuer deklariert werden müsse. Diese Begrün- 
dung ist irreführend, liegt die Doppelbesteuerung doch in der Tatsache begründet, dass sowohl die im 
Mehrwertsteuerregister eingetragenen Vorsorgeeinrichtungen aufgrund dieser Registrierung RTVG-ab- 
gabepflichtig werden als auch deren Versicherte und Rentnerinnen und Rentner – nicht nur die Arbeitge- 
ber – als Konsumentinnen und Konsumenten von Radio und TV. Dies gilt ebenso für die weiteren Ein- 
richtungen der beruflichen Vorsorge (Säule 3a-Stifungen und Freizügigkeitsstiftungen) und die Anlage- 
stiftungen (Annexeinrichtungen), welche die Vorsorgeeinrichtungen ergänzen (Säule 3a-Stiftungen) bzw. 
unterstützen (Erhaltung des Vorsorgeschutzes, d.h. des Vorsorgekreislaufes: Freizügigkeitsstiftungen; 
Vermögensverwaltung [dritter Beitragszahler]: Anlagestiftungen). 

 
Wir fordern daher folgende Ergänzung von Art. 67b RTVV (Höhe der Abgabe): 
«2 oder 3 Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sind von der Abgabe ausgenommen.» 
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Wir danken Ihnen für die Beachtung unserer Hinweise. Gerne stehen wir Ihnen zur Beantwortung allfälli- 
ger weiterer Fragen zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüssen 

A S I P 

Schweizerischer Pensionskassenverband 
 
 
 
 

 
Dr. Lukas Müller-Brunner Dr. Michael Lauener 

Direktor ASIP 
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